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1. Vorbemerkungen  

1.1 Planerfordernis und -ziel 

In der Gemeinde Hofbieber wird im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Nordhessen 2009 nur im zent-

ralen Ortsteil Hofbieber ein „Vorranggebiet Siedlung Planung“ festgelegt. Das Vorranggebiet befindet 

sich im südlichen Anschluss an die Ortslage westlich der Langenbieberer Straße (Landesstraße L 3258) 

und ist über die rechtswirksamen Bebauungspläne Nr. 37 „Flächert“ von 2017 und Nr. 40 „Flächert – 2. 

Bauabschnitt“ von 2019 städtebaulich entwickelt sowie nunmehr vollständig erschlossen und vermark-

tet. Da die bestehenden Möglichkeiten der Innenentwicklung nicht ausreichen, um auch künftig bedarfs-

orientiert auf die Nachfrage nach Baugrundstücken im Gemeindegebiet reagieren zu können, wurde 

2019 ein Siedlungsflächenkonzept für den zentralen Ortsteil Hofbieber erstellt, im Zuge dessen Bau-

grundstücke im Hinblick auf mögliche Siedlungsentwicklungen im Gemeindegebiet aus planerischer 

Sicht geprüft und bewertet wurden. Im Ergebnis der Untersuchung wurde unter anderem aufgrund des 

topografisch weitgehend ebenen Geländes sowie der vergleichsweise, geringeren naturschutzfachli-

chen Wertigkeit im Bereich des Untersuchungsgebietes „Fuldaer Straße“ die Fortführung der bestehen-

den Häuserreihe entlang der Fuldaer Straße empfohlen, sodass aus städtebaulicher Sicht eine Ortsein-

gangssituation ausgehend von der Landesstraße L 3174 erzeugt und der Straßenraum räumlich gefasst 

wird. Darüber hinaus besteht die Absicht der Gemeinde Hofbieber im Zuge der Aufstellung eines Be-

bauungsplanes das Baurecht für die Erneuerung der Fuldaer Straße und der Raiffeisenstraße sowie für 

die Ergänzung durch einen Fuß- und Radweg und die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches zwischen 

der Raiffeisenstraße und der Kreisstraße K 4 zu schaffen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Hofbieber hat daher in ihrer Sitzung am 14.12.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 

„Fuldaer Straße“ im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch 

(BauGB) beschlossen. 

 

Lage des Plangebietes 

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 12/2023), bearbeitet            Abbildung genordet, ohne Maßstab 

 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sollen beidseits der Fuldaer Straße die beste-

henden gewerblichen und gemischten Nutzungen bauplanungsrechtlich gesichert und zugleich die bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung von ergänzenden Baugrund-

stücken für gewerbliche und gemischte Nutzungen geschaffen werden.  

  

Plangebiet 
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Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Mischgebietes gemäß § 6 Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) und eines Gewerbegebietes gemäß § 8 BauNVO sowie die Schaffung des Bau-

rechts für die geplanten Maßnahmen zur Erneuerung, Ergänzung und Umgestaltung der entsprechen-

den Straßen und Verkehrsflächen. Zudem wird der gesetzliche Gewässerrandstreifen des Manggra-

bens bauleitplanerisch gesichert. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hofbieber stellt für den Bereich des Plangebietes größtenteils 

„Gewerbliche Bauflächen“ und „Gemischte Bauflächen“ sowie im Westen des Plangebietes eine „Grün-

fläche“ der Zweckbestimmung „Festplatz“ dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, kann der Bebauungsplan Nr. 42 zum Großteil aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickelt werden, jedoch stehen die Darstellung des Flächennutzungsplans im 

Westen des Plangebietes den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans zunächst entgegen, so-

dass der Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 42 für den westlichen Teilbereich entsprechend geändert wird. Das Planziel 

der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung von „Gemischten Bauflächen“ i.S.d. § 1 

Abs. 1 Nr. 2 BauNVO zulasten der „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Festplatz“. 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten der Ortslage von Hofbieber und umfasst Flächen beidseits 

der Fuldaer Straße und Raiffeisenstraße sowie die Knotenpunkte der Fuldaer Straße und Landesstraße 

L 3174 sowie der Raiffeisenstraße und Kreisstraße K 4. Das Plangebiet ist zum Großteil bereits bebaut; 

hiervon ausgenommen sind bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen im Ortseingangsbereich südlich 

der Fuldaer Straße sowie im Südosten des Plangebietes im Bereich des Manggrabens.  

 

Bereich des Plangebietes 

 

Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (08/2023)     genordet, ohne Maßstab 

L 3174 

Plangebiet 

K 4 

Fuldaer 
Straße 

Raiffeisen-
straße 
Straße 
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Hofbieber, Flur 6, Flur 

8, Flur 15 und Flur 16, den Straßenverlauf sowie die Flurstücke beidseits der Fuldaer Straße einschließ-

lich des Knotenpunktes an der Landesstraße L 3174 und der Straßen Im Grund, Am Manggraben und 

Raiffeisenstraße sowie den Bereich der Anbindung der Raiffeisenstraße an die Kreisstraße K 4 mit den 

umgebenden Flächen. Im Übrigen wird der räumliche Geltungsbereich im Norden und Nordosten im 

Wesentlichen durch den Verlauf des Gewässers Manggraben begrenzt. Der Geltungsbereich des Be-

bauungsplans umfasst eine Fläche von rd. 10,9 ha.  

 

Bereich des Plangebietes  

  

  

Eigene Aufnahmen (08/2023) 

 

Die Höhenlage des natürlichen Geländes bewegt sich im Bereich zwischen rd. 386 und rd. 371 m über 

Normalhöhennull (NHN) und fällt zur Gewässerparzelle „Manggraben“ ab. 

 

1.3 Regionalplanung 

Der Bereich des Plangebietes ist im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Nordhessen 2009 im Osten 

als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand“ sowie im südlichen Bereich als „Vorranggebiet 

Siedlung Bestand“ festgelegt, sodass die Planung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung in diesem 

Bereich gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. Der westliche Bereich 

des Plangebiets im Ortseingangsbereich der Fuldaer Straße wird hingegen als „Vorbehaltsgebiet für 

Landwirtschaft“ und „Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft“ festgelegt.  
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Regionalplan Nordhessen 2009 

 

Ausschnitt genordet, unmaßstäblich vergrößert 

 

Die im Regionalplan Nordhessen 2009 festgelegten „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ sind für die 

landwirtschaftliche Bodennutzung geeignet und dieser in der Regel vorbehalten. Eine Inanspruchnahme 

für andere Raumansprüche ist unter besonderer Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Belangs zu-

lässig für 

• Siedlungs- und Gewerbeflächen im Umfang bis zu 5 ha im Zusammenhang mit der bebauten Orts-

lage unter Beachtung der Ziele der Raumordnung zur Siedlungsentwicklung und dem Bruttowohn-

siedlungsflächenbedarf. 

• Anlagen der Freiraumerholung mit weit überwiegendem Freiflächenanteil, wenn die Genehmigungs-

fähigkeit durch Abstimmung mit den anderen Fachbelangen hergestellt werden kann. 

• Flächen für Photovoltaikanlagen, wenn die Genehmigungsfähigkeit durch Abstimmung mit den an-

deren Fachbelangen hergestellt werden kann. Bei der Prüfung des Einzelfalls sind auch die nach-

folgend genannten Kriterien für Waldneuanlagen anzuwenden. 

• Waldneuanlagen im Umfang bis zu 5 ha, sofern  

- keine agrarstrukturellen Gesichtspunkte entgegenstehen, 

- Belange von Klima, Wasserwirtschaft und Naturschutz nicht beeinträchtigt werden, 

- das Landschaftsbild nicht nachteilig verändert wird, 

- Belange der Rohstoffsicherung nicht entgegenstehen, 

- das Benehmen mit der betroffenen Gemeinde hergestellt ist. 

• Kulturlandschaftspflege 

Durch die Ausweisung von „Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft“ an den Ortsrändern erhalten die 

Gemeinden somit den erforderlichen Spielraum für die Eigenentwicklung ihrer Ortsteile. Für diesen un-

terhalb der Darstellungsgrenze von 5 ha liegenden Eigenbedarf ist der Bruttowohnsiedlungsflächenbe-

darf für die Gesamtgemeinde zu beachten, aus dem der anteilige Flächenbedarf für die einzelnen Stadt- 

Lage des 

Plangebietes 
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und Ortsteile abzuleiten ist. Bei der Standortwahl sind die städtebaulichen, denkmal- und landschafts-

pflegerischen Belange zusammen mit den landwirtschaftlichen und den umwelt- und naturschutzfachli-

chen Belangen zu berücksichtigen. 

In den festgelegten „Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft“ ist weiterhin den Belangen von Natur 

und Landschaft in der Abwägung mit den überlagerten Kartendarstellungen und anderen Raumansprü-

chen besonderes Gewicht beizumessen. Angesichts der geringen Größe des in Anspruch genommen 

Vorbehaltsgebietes für Natur und Landschaft wird davon ausgegangen, dass dieser Grundsatz vor dem 

Hintergrund der Eigenentwicklung im zentralen Ortsteil Hofbieber nicht im Widerspruch zu den einschlä-

gigen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung steht. 

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hofbieber stellt für den Bereich des Plangebietes größten-

teils „Gewerbliche Bauflächen“ und „Gemischte Bauflächen“ sowie im Westen des Plangebietes eine 

„Grünfläche“ der Zweckbestimmung „Festplatz“ dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 

dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, kann der Bebauungsplan Nr. 42 zum Großteil aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt werden, jedoch stehen die Darstellung des Flächennutzungsplans im 

Westen des Plangebietes den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans zunächst entgegen, so-

dass der Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 42 für den westlichen Teilbereich entsprechend geändert wird. Das Planziel 

der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung von „Gemischten Bauflächen“ i.S.d. § 1 

Abs. 1 Nr. 2 BauNVO zulasten der „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Festplatz“. 

 

Darstellung alt Darstellung neu 

  
Ausschnitte genordet, ohne Maßstab 

 

1.5 Verbindliche Bauleitplanung  

Der räumliche Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 42 befindet sich teilweise im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 27 „Im Oberen Grund“ von 2007, der hier ein Gewerbegebiet 

sowie eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“ sowie Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Zweck-

bestimmung „Gewässerrenaturierung“ entlang der querenden Gewässerparzelle festsetzt. Die 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Im Oberen Grund“ von 2008 bezieht sich hauptsächlich auf die 

Anpassung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf die Änderung des Maßes der baulichen 

Nutzung. Darüber hinaus umfasst der vorliegende Bebauungsplan im Norden den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 29 „Kreuzfeld“ von 2010, der hier ebenfalls Straßenverkehrsflächen festsetzt.  
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Bebauungsplan Nr. 27 „Im Oberen Grund“ 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 

  

Ausschnitte genordet, ohne Maßstab 

 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 42 „Fuldaer Straße“ werden für seinen Geltungsbereich die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 27 „Im Oberen Grund“ von 2007 einschließlich der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Im Oberen Grund“ von 2008 sowie für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 29 „Kreuzfeld“ von 2010 durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungs-

planes ersetzt. 

 

Bebauungsplan Nr. 29 „Kreuzfeld“ Bebauungsplan Nr. 35 „Ortskern Hofbieber“ 

 
 

Ausschnitte genordet, ohne Maßstab 

 

An den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 42 grenzt im Süden der Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes Nr. 35 „Ortskern Hofbieber“ von 2020 an. Mit dem Bebauungsplan wurde 

aufgrund der Veränderungen in der Bebauungs- und Nutzungsstruktur im Bereich des Ortskerns und 

dem Erfordernis einer Sicherung landwirtschaftlicher Nutzungen sowie der angestrebten Formulierung 

der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße städtebauliche Weiterentwicklung, 

im Zuge derer auch die Möglichkeiten für eine verträgliche bauliche Nachverdichtung berücksichtigt 

werden, Planungs- und Rechtssicherheit geschaffen.  
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Das Planziel des Bebauungsplanes Nr. 35 ist die Festsetzung von Dorfgebiet und Mischgebiet sowie 

im Bereich des bestehenden Lebensmittelmarktes die bestandsorientierte Ausweisung eines Sonder-

gebietes für den großflächigen Einzelhandel. Schließlich befindet sich östlich des Plangebietes der Gel-

tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 43 „Gewerbegebiet südliche Raiffeisen-

straße K 4“, der ebenfalls Gewerbegebiet festsetzt. 

 

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde zuletzt 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten 

und Gemeinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der 

Neuinanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 

Abs. 5 BauGB sieht demnach vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 

der Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 zudem bestimmt, dass die Notwendigkeit der 

Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen 

Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbe-

sondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zäh-

len können. Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass insbesondere in den Begründungen darzulegen 

ist, dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. 

Die Gemeinde Hofbieber ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innenbereich einer bauli-

chen Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen Innenentwicklung zu leisten, was sich 

auch anhand bereits durchgeführter Bauleitplanverfahren nachvollziehen lässt. Mit der vorliegenden 

Planung werden einerseits bestehende gewerbliche und gemischte Nutzungen bauplanungsrechtlich 

gesichert, während andererseits die Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung ergänzender 

gemischter und gewerblicher Nutzungen auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen 

ist, sodass im Zuge der Planung eine Betroffenheit öffentlicher Belange der Landwirtschaft und der 

Agrarstruktur gegeben ist. Jedoch kann angemerkt werden, dass die Flächen innerhalb des Plangebie-

tes für die Landwirtschaft und Agrarstruktur nur eine untergeordnete Bedeutung haben und der Land-

wirtschaft im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes weiterhin zusammenhängende Flächen zur Ver-

fügung stehen. Für die Planung sprechen neben den raumordnerischen Festlegungen und Darstellun-

gen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zudem auch die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten 

Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und die Belange der Wirt-

schaft sowie der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen als öffentliche und in der Bau-

leitplanung ebenfalls beachtliche Belange. 

Die Belange des Bodenschutzes werden im Rahmen der Umweltprüfung und der Erstellung des Um-

weltberichtes in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form berücksichtigt und in die 

Abwägung der Belange eingestellt. Zudem kann etwa durch die Festsetzungen zur wasserdurchlässi-

gen Befestigung von Pkw-Stellplätzen bei Neuerrichtung sowie zum Ausschluss von wasserdichten 

oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung ein Beitrag zum vorsorgenden Bo-

denschutz geleistet werden. 
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1.7 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB. 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

14.12.2023 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist: __.__.____ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgten im Blickpunkt Hofbieber. 

 

 

2. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten des Ortsteils Hofbieber und umfasst Flächen beidseits der 

Fuldaer Straße und Raiffeisenstraße sowie den Kreuzungsbereich der Landesstraße L 3174, der 

Fuldaer Straße und der Straße Im Kreuzfeld sowie den Anbindungsbereich der Raiffeisenstraße an die 

Kreisstraße K 4. Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt somit über die Raiffeisenstraße K 4 

sowie über die Landesstraße L 3174, von wo aus im weiteren westlichen Verlauf der Anschluss an die 

Bundesstraßen B 27 und B 458 sowie weiterführend eine überörtliche Anbindung unter anderem an 

die Bundesautobahn BAB 7 erfolgen kann. Das Plangebiet ist durch den nächstgelegenen Haltepunkt 

„Hofbieber Ortsmitte“ an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Entlang der Raiffeisen-

straße befindet sich derzeit kein Fuß- und Radweg sowie entlang der Fuldaer Straße nur in Teilabschnit-

ten ein straßenbegleitender Fußweg, sodass das Plangebiet derzeit nur eingeschränkt für zu Fuß Ge-

hende und Radfahrende erreichbar ist.  

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll unter anderem das Baurecht für die Erneuerung und die 

Umgestaltung der Fuldaer Straße und der Raiffeisenstraße auf der Basis der Vorplanung des Ingeni-

eurbüros Falkenhahn geschaffen werden. Im Zuge der Planung ist die Erneuerung der Straßenver-

kehrsflächen und gleichzeitig die Errichtung ergänzender Fuß- und Radwege entlang des Straßenver-

laufs der Fuldaer Straße und ein Fußweg entlang der Raiffeisenstraße geplant.  
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Im Kreuzungsbereich der Fuldaer Straße und der Landesstraße L 3147 ist darüber hinaus eine Anbin-

dung an den nördlich verlaufenden Radweg in der Straße Im Kreuzfeld durch eine Radwegeunterfüh-

rung unter der Landesstraße L 3147 hindurch vorgesehen. Im Kreuzungsbereich der Raiffeisenstraße 

zur Kreisstraße K 4 soll die vormals bestehende Erschließungsspange, die sich im Anbindungsbereich 

zur Kreisstraße K 4 gabelt, schließlich zu einer Fahrbahn zusammengelegt und mittig verlegt werden 

sowie die bestehende südöstliche Fahrbahn als Fußweg umgenutzt werden. 

Im Bebauungsplan werden bestandsorientiert sowie zur Schaffung des Baurechts für die geplanten 

Maßnahmen zur Erneuerung, Ergänzung und Umgestaltung der entsprechenden Straßen und Ver-

kehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Entlang der Lan-

desstraße L 3147 werden im Bebauungsplan zudem bestandsorientiert Verkehrsflächen mit der beson-

deren Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg“ festgesetzt. Zur Sicherung des bestehenden Parkplatzes 

südlich der Raiffeisenstraße K 4 werden im Bebauungsplan schließlich entsprechende Verkehrsflächen 

mit der besonderen Zweckbestimmung „Öffentliche Parkfläche“ festgesetzt. 

Der Bereich des Plangebietes befindet sich aufgrund der unmittelbar an die Landesstraße L 3174 und 

der Raiffeisenstraße (Kreisstraße K 4) angrenzenden Lage teilweise innerhalb der straßenrechtlichen 

Bauverbotszonen und der hieran anschließenden Baubeschränkungszonen. Generell gilt gemäß 

§ 23 Abs. 1 Hessisches Straßengesetz (HStrG), dass längs der Landesstraßen und Kreisstraßen au-

ßerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hoch-

bauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahr-

bahn sowie bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden dürfen. Dies gilt für Auf-

schüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Die Bauverbotszonen zum befestig-

ten Fahrbahnrand sowie der Verlauf der hieran anschließenden Baubeschränkungszonen wurden nach-

richtlich in den Bebauungsplan übernommen.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im Plangebiet an den Verlauf der Bauverbotszone mit 

Ausnahme der überbaubaren Grundstücksfläche entlang der Kreisstraße K 4 im Osten des Plangebie-

tes angepasst. In Anlehnung an die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 43 „Ge-

werbegebiet südliche Raiffeisenstraße K 4“ wird in diesem Bereich eine Ausnahme von den Verboten 

des § 23 Abs. 1 HStrG im Einzelfall gemäß § 23 Abs. 8 HStrG angestrebt, zumal die oberste Straßen-

baubehörde im Einzelfall § 23 Abs. 8 HStrG Ausnahmen von den Verboten des § 23 Abs. 1 HStrG 

zulassen kann, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsich-

tigten Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn 

Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern. Ausnahmen können mit Bedingungen 

und Auflagen versehen werden. Demnach wird entsprechend des südlich unmittelbar an das Plangebiet 

angrenzenden Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 43 eine Entfernung von rd. 9 m zum Fahr-

bahnrand vorgesehen, um eine sinnvolle bauliche Nutzbarkeit des Baugrundstücks westlich der Kreis-

straße K 4 zu gewährleisten.  
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3. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 

sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 

künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 

sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städtebau-

liche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausfüh-

rung dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung 

sind in Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 

 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt für den südlichen Bereich des Plangebietes sowie für den Bereich südlich der 

Fuldaer Straße entsprechend der geplanten und bestehenden gemischten Nutzungen Mischgebiet ge-

mäß § 6 BauNVO fest. Mischgebiete dienen gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO dem Wohnen und der Unter-

bringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind gemäß § 6 

Abs. 2 BauNVO: 

- Wohngebäude, 

- Geschäfts- und Bürogebäude, 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsge-

werbes, 

- Sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke, 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen, 

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die 

überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO können Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahms-

weise außerhalb der in § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets zugelassen werden. 

Hinzu kommen gemäß § 13 BauNVO Gebäude und Räume für freie Berufe, d.h. für die Berufsausübung 

freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben. 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 BauNVO jedoch fest, dass die nach § 6 Abs. 2 

Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO allgemein und ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten unzulässig 

sind. Der Ausschluss entspricht dem städtebaulichen Ziel, im Bereich des Plangebietes keine Nutzun-

gen bauplanungsrechtlich vorzubereiten oder zuzulassen, die dem bestehenden Gebietscharakter ent-

gegenstehen. Mit dem Ausschluss von Vergnügungsstätten werden mögliche städtebauliche Negativ-

wirkungen und sonstige Beeinträchtigungen des Orts- und Straßenbildes ausgeschlossen. Zur Begrün-

dung des Ausschlusses von Vergnügungsstätten kann darüber hinaus angeführt werden, dass unter 

Vergnügungsstätten in Anlehnung an einschlägige Literatur und Rechtsprechung zunächst gewerbliche 

Nutzungsarten verstanden werden können, die sich in unterschiedlicher Ausprägung (z.B. Amüsierbe-

triebe, Diskotheken, Spielhallen) unter Ansprache des Spiel-, Geselligkeits- oder Sexualtriebs einer be-

stimmten gewinnbringenden und vorwiegend freizeitbezogenen Unterhaltung widmen.  
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Hiermit verbunden sind oftmals städtebauliche Negativwirkungen, zu denen städtebauliche und sons-

tige Beeinträchtigungen des Orts- und Straßenbildes, etwa durch räumliche Konzentrationen, durch oft-

mals als aufdringlich empfundene Außenwerbung oder durch bauliche Abschottung und mangelnde 

Integration mithin durch das optische Erscheinungsbild und die Präsenz im öffentlichen Raum, zählen 

können. Derartige Auswirkungen im Ortseingangsbereich sollen im Zuge der vorliegenden Planung aus-

geschlossen werden. 

Für den nördlichen Bereich des Plangebietes setzt der Bebauungsplan entsprechend den bestehenden 

und geplanten Nutzungen sowie den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 22 „Im oberen Grund“ 

von 2007 Gewerbegebiet fest. Gewerbegebiete dienen nach § 8 Abs. 1 BauNVO vorwiegend der Un-

terbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. Gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO sind in 

Gewerbegebieten allgemein zulässig: 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Tankstellen, 

- Anlagen für sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise können gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-

leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 

untergeordnet sind, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

- Vergnügungsstätten. 

Hinzu kommen gemäß § 13 BauNVO Gebäude und Räume für freie Berufe, d.h. für die Berufsausübung 

freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben. 

Der Bebauungsplan setzt jedoch fest, dass im Gewerbegebiet die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO aus-

nahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten unzulässig sind. Ferner wird festgesetzt, dass alle Arten 

von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder Handlungen mit sexuellem Charakter aus-

gerichtet sind, unzulässig sind. Der Ausschluss entspricht auch hier dem städtebaulichen Ziel, im Be-

reich des Plangebietes keine Nutzungen bauplanungsrechtlich vorzubereiten oder zuzulassen, die dem 

bestehenden Gebietscharakter entgegenstehen und im Kontext der Lage des Plangebietes nicht oder 

nur bedingt verträglich untergebracht werden können. 

Im Hinblick auf die Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben wird schließlich festgesetzt, dass im Ge-

werbegebiet Einzelhandelsbetriebe unzulässig sind; hiervon ausgenommen ist der Verkauf von Kraft-

fahrzeugen und Kraftfahrzeugzubehör. Ausnahmsweise dürfen die im Gebiet ansässigen Handwerks- 

und Gewerbebetriebe auf einem untergeordneten Teil der durch die jeweiligen Betriebsgebäude bebau-

ten Fläche von maximal 10 % und insgesamt nicht mehr als 200 m² pro Betrieb Produkte verkaufen, die 

sie im Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer hand-

werklichen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 

Mit der Festsetzung wird das städtebauliche Ziel verfolgt, dass der Bereich des Plangebietes auch ber-

wiegend für klassische gewerbliche Nutzungen vorbehalten bleibt. Die Ausnahme des Verkaufs von 

Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugzubehör ist auf die im Gebiet ansässigen Betriebe zurückzuführen, 

die in ihrer Form angesichts des standortverträglichen Sortimentes bestehen bleiben sollen. 
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3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 

Maß der baulichen Nutzung werden die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl sowie die Zahl der 

zulässigen Vollgeschosse jeweils als Höchstmaß festgesetzt.  

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Der Bebauungsplan setzt für das Mischgebiet Nr. 1 

und Nr. 4 sowie für das Gewerbegebiet Nr. 3 eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 fest, sodass im 

Bereich des Plangebietes eine zweckentsprechende Nutzung und Bebauung ermöglicht wird. Für das 

Mischgebiet Nr. 2 wird eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,4 festgesetzt, sodass entsprechend der 

bestehenden, etwas aufgelockerten, Bebauung eine gemischte Nutzung mit Wohngebäuden und ge-

werblichen Nutzungen in einer aus städtebaulicher Sicht verträglichen Dichte ermöglicht wird.  

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. 

Die zulässige Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflächen dieser Anlagen 

regelmäßig um bis zu 50 %, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten 

werden. Die zulässige Grundfläche darf demnach im Mischgebiet Nr. 1 und 4 sowie im Gewerbegebiet 

Nr. 3 bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 und im Mischgebiet Nr. 2 bis zu einer Grundflächen-

zahl von GRZ = 0,6 überschritten werden. 

 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücks-

fläche i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 BauNVO ist die Geschoss-

fläche nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Flächen von Aufent-

haltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 Hessische Bauordnung (HBO) 

sind, werden demnach nicht angerechnet. Der Bebauungsplan begrenzt für das Mischgebiet Nr. 1 die 

Geschossflächenzahl auf ein Maß von GFZ = 0,6 sowie für das Mischgebiet Nr. 2 auf ein Maß von 

GFZ = 0,8. Weiterhin setzt der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Nr. 3 sowie für das Mischgebiet 

Nr. 4 eine Geschossflächenzahl von GFZ = 1,2 fest. Die Festsetzung der Geschossflächenzahl ent-

spricht insofern der Grundflächenzahl multipliziert mit der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse 

und ermöglicht eine zweckentsprechende gewerbliche und gemischten Bebauung mit einer der Lage 

des Plangebietes angemessenen baulichen Dichte. 
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Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff zunächst wie folgt: 

Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die 

Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke 

und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse. Vollgeschosse 

sind oberirdische Geschosse, die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber mindestens 

einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und ein Geschoss 

mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei 

Viertel der Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird von 

Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit 

Dachflächen bis Oberkante der Tragkonstruktion gemessen. Untergeordnete Aufbauten über Dach und un-

tergeordnete Unterkellerungen zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für die Gebäude sind 

keine Vollgeschosse. Dachgeschosse sind Geschosse mit mindestens einer geneigten Dachfläche. 

Der Bebauungsplan begrenzt für das Mischgebiet Nr. 2 und 4 sowie für das Gewerbegebiet Nr. 3 die 

Zahl der Vollgeschosse auf ein Maß von Z = II, sodass hier grundsätzlich eine maximal zweigeschossige 

Bebauung bauplanungsrechtlich zulässig ist. Mit der Festsetzung soll der Bestand erfasst und im Übri-

gen sichergestellt werden, dass sich auch eine künftige Bebauung im Wesentlichen in die vorhandene 

Umgebungsbebauung einfügt. Hingegen begrenzt der Bebauungsplan für das Mischgebiet Nr. 1 die 

Zahl der Vollgeschosse auf ein Maß von Z = I, sodass die hier zulässige Bebauung hinsichtlich der Lage 

des Plangebietes im Ortseingangsbereich verträglich dimensioniert und entsprechend begrenzt wird.  

 

Höhe baulicher Anlagen 

Vor dem Hintergrund der Lage des Plangebietes im Ortseingangsbereich des Ortsteils Hofbieber wurde 

in den Bebauungsplan weiterhin eine Festsetzung aufgenommen, um die zulässige Höhe von Werbe-

fahnen und Werbeanlagen in ihrer Höhenentwicklung eindeutig festzulegen und hinreichend begren-

zen zu können. Dabei ist beachtlich, dass für den räumlichen Geltungsbereich der Baugestaltungssat-

zung der Gemeinde Hofbieber von 2017 in § 8 der Baugestaltungssatzung bereits Regelungen bezüg-

lich Werbeanlagen und Warenautomaten formuliert werden. Hiernach sind unter anderem frei aufge-

stellte Werbeanlagen (z.B. Pylone) über 3,00 m Höhe und über 3,00 m² Ansichtsfläche unzulässig. 

Da sich das Plangebiet zum Teil innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der Baugestaltungssat-

zung befindet, wird festgesetzt, dass im Gewerbegebiet sowie in den Teilbereichen des Mischgebietes, 

die nicht im räumlichen Geltungsbereich nach Anlage 2 zu § 1 der Baugestaltungssatzung der Ge-

meinde Hofbieber in der jeweils rechtsgültigen Fassung liegen, die maximal zulässige Höhe von Wer-

befahnen und Werbeanlagen in Form von Pylonen oder Stelen 8,0 m über der tatsächlichen Gelände-

oberfläche beträgt. Als tatsächliche Geländeoberfläche gilt bei unverändertem Gelände die natürliche 

Geländeoberfläche; bei verändertem Gelände gilt die durch Herstellung entstandene Geländeoberflä-

che. 
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Räumlicher Geltungsbereich nach Anlage 2 zu § 1 der Baugestaltungssatzung (Hofbieber)

 

Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

 

3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Der Bebauungsplan setzt für das Mischgebiet Nr. 1 und 2 eine offene Bauweise i.S.d. § 22 Abs. 2 

BauNVO fest, sodass Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind und die Länge von Ge-

bäuden höchstens 50 m betragen darf. Für das Gewerbegebiet Nr. 3 und das Mischgebiet Nr. 4 wird 

hingegen keine Bauweise festgesetzt, die sich hier somit abschließend aus der überbaubaren Grund-

stücksfläche in Verbindung mit den Abstandsbestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) ergibt. 

Mit den getroffenen Festsetzungen wird die bestehende und geplante Bebauung südlich der Fuldaer 

Straße als aufgelockerte Bebauung bauplanungsrechtlich gesichert sowie gleichzeitig in den gewerblich 

genutzten Bereichen eine flexible Bauweise zugelassen.  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt jeweils durch Baugrenzen, über die hin-

aus mit den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Bei Konkurrenz von Grundflächen-

zahl und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die jeweils engere Festsetzung. Ferner gilt gemäß § 23 

Abs. 5 BauNVO, dass auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen i.S.d. § 14 

BauNVO nach Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen werden können. Das 

gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 

oder zugelassen werden können. Der Bebauungsplan beinhaltet diesbezüglich keine weitergehenden 

Festsetzungen. 

 

3.4 Verkehrsflächen 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB Straßenverkehrsflächen sowie Verkehrsflä-

chen mit den besonderen Zweckbestimmungen „Erschließungsweg“ und „Wirtschaftsweg“ fest. Zur 

Schaffung des Baurechts für die Erneuerung und Umgestaltung des Straßenraums der Fuldaer Straße, 

der Raiffeisenstraße, des Kreuzungsbereichs an die Kreisstraße K 4 sowie der Landesstraße L 3174 

werden Straßenverkehrsflächen festgesetzt.  

Plangebiet 
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Entsprechend der Vorplanung des Ingenieurbüros Falkenhahn sind ergänzende Fuß- und Radwege 

entlang des Straßenraums der Fuldaer Straße sowie der Raiffeisenstraße geplant, sodass mit der Fest-

setzung als Straßenverkehrsflächen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umgestaltung 

des Straßenraums geschaffen werden. Weiterhin werden zur Sicherung der verkehrlichen Erschließung 

die Straßenparzellen der Straßen Im Grund und Am Manggraben als Straßenverkehrsflächen festge-

setzt. Entlang der Landesstraße L 3147 werden im Bebauungsplan zudem bestandsorientiert Verkehrs-

flächen mit der besonderen Zweckbestimmung Wirtschaftsweg festgesetzt. Zur Sicherung des beste-

henden Parkplatzes südlich der Raiffeisenstraße K 4 werden im Bebauungsplan schließlich entspre-

chende Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung Öffentliche Parkfläche festgesetzt. 

 

3.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft sowie Wasserflächen 

Im östlichen Bereich des Plangebiets verläuft der bestehende Gewässergraben des Manggrabens, des-

sen gesetzlicher Gewässerrandstreifen im Bebauungsplan als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Gewässer-

randstreifen festgesetzt wird. Innerhalb dieser Flächen sind die Uferbereiche des Gewässergrabens 

naturnah zu gestalten und der natürlichen Sukzession zu überlassen. Der vorhandene Gehölzbestand 

ist fachgerecht zu pflegen und bei Bedarf auszudünnen. Neophyten und aufkommende standortfremde 

Gehölze sind regelmäßig zu entfernen. Jegliche Ablagerungen von Grünabfällen und Schnittgut oder 

sonstigen Gegenständen sind unzulässig. Die Breite des Gewässerrandstreifens im nördlichen Verlauf 

des Manggrabens folgt dabei den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 22 „Im oberen Grund“ von 

2007, der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft mit der Zweckbestimmung „Gewässerrenaturierung“ entlang des Manggrabens mit einer Breite 

von 7 m festsetzt. Für den eigentlichen Gewässerverlauf bzw. die Gewässerparzelle des Manggrabens 

werden Wasserflächen festgesetzt. 

 

3.6 Eingriffsminimierende und grünordnerische Festsetzungen  

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung ein Eingriff in den Naturhaushalt sowie den 

Boden- und Wasserhaushalt einher. Durch verschiedene Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser 

Eingriff jedoch minimiert bzw. in Teilen einem Ausgleich zugeführt werden. Hierzu gehören unter ande-

rem die Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von Pkw-Stellplätzen bei Neuerrichtung 

und zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächenge-

staltung. Darüber hinaus beinhaltet der Bebauungsplan zur grünordnerischen Gestaltung sowie zur 

Wahrung der Freiraumqualität Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen.  

• Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter Laub-

baum mit einem Mindest-Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Eine 

Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 5 m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten Standor-

ten ist zulässig. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

• Je sechs oberirdische Pkw-Stellplätze ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter Laub-

baum mit einem Mindest-Stammumfang von 16-18 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei 

Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen sind Pflanzscheiben mit mindestens 4,0 m² Fläche 

oder Pflanzstreifen mit einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum vorzusehen. 
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• Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht zu pfle-

gen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen; hier-

bei ist eine Verschiebung der Baumpflanzungen von bis zu 10 m gegenüber den zeichnerischen 

festgesetzten Standorten der zu erhaltenden Laubbäumen zulässig. 

Aufgrund der aus naturschutzfachlicher Sicht sensiblen Lage des Plangebietes am Ortsrand in räumli-

cher Nähe insbesondere zum südwestlich angrenzenden Feldgehölz wird eingriffsminimierend festge-

setzt, dass im Mischgebiet Nr. 1 und 2 zur Außenbeleuchtung Leuchten mit LED-Lampen mit einer 

Farbtemperatur von weniger als 3.000 K (warmweiße Lichtfarbe), die kein Licht über die Horizontale 

hinausgehend abstrahlen, zu verwenden sind. Ferner wird darauf hingewiesen, dass für die Außenbe-

leuchtung auf aufgeneigte Leuchten, Bodenstrahler, Skybeamer, Kugelleuchten oder nicht abge-

schirmte Röhren zu verzichten ist. Licht soll nur dann eingeschaltet sein, wenn es benötigt wird und ist 

außerhalb der Nutzungszeit zu dimmen oder abzuschalten. Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, 

wo es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung ungerichteter Abstrahlung sind daher vollabgeschirmte 

Leuchten einzusetzen, die nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten Zustand 

kein Licht horizontal oder nach oben abstrahlen. Im Übrigen wird auf die einschlägigen Regelungen des 

§ 35 Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Hessisches Naturschutz-

gesetz – HeNatG) verwiesen. 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter oder 

spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasfläche von mehr als 20 m² gemäß 

§ 37 Abs. 2 HeNatG in der Regel unzulässig ist (Vogelschlag). Zudem sind gemäß § 37 Abs. 3 HeNatG 

bei Neubau und grundlegender Sanierung bestehender Baukörper großflächige Glasfassaden und spie-

gelnde Fassaden zu vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag 

vermieden wird. 

 

 

4. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

4.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Ortseingangsbereich sowie der Ortsrandlage im Übergang zur 

offenen Feldflur sollen erhebliche Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes durch die Ge-

staltung baulicher Anlagen vermieden werden. Der Bebauungsplan enthält daher entsprechende Fest-

setzungen zur Dachgestaltung und bestimmt, dass zur Dacheindeckung von Dächern mit einer Nei-

gung ab 15° Tonziegel, Dachsteine oder sonstige nicht glänzende Materialien in den Farbtönen Rot, 

Braun und Anthrazit zulässig sind. Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

sowie von Dachbegrünungen bleibt unberührt. Weiterhin sind Flachdächer mit einer Neigung bis ein-

schließlich 5° und einer Dachfläche von mehr als 6 m² in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft zu 

begrünen, sofern sie nicht für haustechnische Aufbauten oder zur Belichtung darunter liegender Räume 

benötigt oder mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie überstellt werden. Die Mindesthöhe 

der Substratschicht beträgt 10 cm. Die Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen sowie 

von Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind hiervon ausgenommen.  
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Ferner wird festgesetzt, dass als vollflächige Fassadenfarben grelle Farben in Anlehnung an die RAL-

Farben Nr. 1003 (Signalgelb), Nr. 2010 (Signalorange), Nr. 3001 (Signalrot), Nr. 4008 (Signalviolett), 

Nr. 6032 (Signalgrün) und Nr. 5005 (Signalblau) unzulässig sind. Die Farbgestaltung von Werbeanlagen 

an Gebäuden bleibt hiervon unberührt. 

 

4.2 Gestaltung von Werbeanlagen 

Mit der Zulässigkeit gewerblicher Nutzungen geht regelmäßig die Option auf Selbstdarstellung und Au-

ßenwerbung einher. Werbeanlagen können sich dabei als häufigem Wandel unterliegende Elemente 

der Stadtmöblierung und Stadtgestalt jedoch auch negativ auf das Straßen- sowie auf das Ortsbild aus-

wirken. Aufgrund der Lage des Plangebietes im Ortseingangsbereich des Ortsteils Hofbieber wird die 

Zulässigkeit von Werbeanlagen gestalterisch eingeschränkt. Der Bebauungsplan setzt demnach fest, 

dass im Gewerbegebiet sowie in den Teilbereichen des Mischgebietes, die nicht im räumlichen Gel-

tungsbereich nach Anlage 2 zu § 1 der Baugestaltungssatzung der Gemeinde Hofbieber in der jeweils 

rechtsgültigen Fassung liegen, selbstleuchtende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechseln-

dem, bewegtem oder laufendem Licht unzulässig sind. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die jeweilige 

Außenwandhöhe nicht überschreiten. Aufschüttungen für Werbefahnen und Werbeanlagen in Form von 

Pylonen oder Stelen sind unzulässig. 

 

4.3 Gestaltung von Hangbefestigungen und Einfriedungen 

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten sowie zur Vermeidung von Trennwirkungen wird vorlie-

gend das städtebauliche Erfordernis gesehen, die Zulässigkeit von Hangbefestigungen und Einfriedun-

gen durch entsprechende Gestaltungsvorschriften zu regeln. Hangbefestigungen, wie z.B. Stützmau-

ern, Gabionenwände oder Natursteinmauern für Aufschüttungen oder Abgrabungen des Geländes, sind 

im Mischgebiet Nr. 1 auf eine Höhe von maximal 2,0 m und im Mischgebiet Nr. 2 und 4 sowie im Ge-

werbegebiet Nr. 3 jeweils auf eine Höhe von maximal 1,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche zu 

begrenzen. 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und der Eigentumsver-

hältnisse erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begründen. 

Solche das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigende Trennwirkungen sollen im Plangebiet ausge-

schlossen werden. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass ausschließlich offene Einfriedungen, 

z.B. aus Drahtgeflecht oder Stabgitter, bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m über der tatsächlichen 

Geländeoberfläche in Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletter-

pflanzen sowie die Pflanzung von heimischen Laubhecken zulässig sind. Die Pflanzungen sind dauer-

haft zu erhalten. Als tatsächliche Geländeoberfläche gilt bei unverändertem Gelände die natürliche Ge-

ländeoberfläche; bei verändertem Gelände gilt die durch Herstellung entstandene Geländeoberfläche. 

Zudem ist die Verwendung von Sichtschutzstreifen bei Stabgitterzäunen unzulässig. 

 

4.4 Abfall- und Wertstoffbehälter 

Der erforderliche Umfang an Abfall- und Wertstoffbehältern kann sich oftmals negativ auf das Straßen- 

und Ortsbild auswirken. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass die Standflächen für Abfall- und 

Wertstoffbehälter gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen und entweder in Bauteile einzufügen 

oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu um-

geben sind. 
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4.5 Begrünung von baulichen Anlagen 

Aus gestalterischer und stadtökologischer Sicht wird festgesetzt, dass im Gewerbegebiet bei der Neu-

errichtung von Gebäuden zusammenhängende geschlossene Fassadenflächen von mehr als 80 m², die 

nicht durch Fenster- oder Türöffnungen gegliedert sind, flächig und dauerhaft mit Rankpflanzen, gege-

benenfalls unter Verwendung von Rankhilfen, zu begrünen sind. Hierbei ist je 2,0 m Außenwandlänge 

mindestens eine Pflanze vorzusehen. Die Festsetzung gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile deren 

Dachflächen extensiv begrünt sind. 

 

4.6 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Der Bebauungsplan beinhaltet zur Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Bauord-

nung entsprechende Festsetzungen mit Vorgaben zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und 

bestimmt, dass die nicht überbauten Grundstücksflächen, soweit sie nicht für eine andere zulässige 

Verwendung benötigt werden, unter Verwendung von einheimischen, standortgerechten Laubbäumen 

und Laubsträuchern oder artenreicher Ansaaten als naturnahe Grünfläche anzulegen und zu pflegen 

sind. Zudem wird festgesetzt, dass großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichba-

ren Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestal-

tungselement sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, unzulässig sind. Stein- 

oder Kiesschüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung von 

Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt. Hierdurch kann die vielerorts auch in Gewer-

begebieten zu beobachtende Errichtung von weitgehend vegetationslosen und somit sich für den Na-

turhaushalt und das lokale Kleinklima negativ auswirkenden Schotterflächen verhindert werden, wäh-

rend zugleich auch eine gewisse städtebauliche Qualität durch eine entsprechende grünordnerische 

Gestaltung gesichert werden kann. 

 

 

5. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bauleitplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Umwelt-

prüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet wer-

den. Im Zuge der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erar-

beitet, dessen Inhalt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach 

§ 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den glei-

chen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregun-

gen und Hinweise sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berück-

sichtigen. Der Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag zum Bebau-

ungsplan liegt der Begründung als Anlage bei; auf die dortigen Ausführungen wird entsprechend ver-

wiesen. 
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5.2 Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen Bestandteilen sind in der 

bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Auch sind bauplanungsrechtlich vorbereitete Ein-

griffe in Natur und Landschaft nur zulässig, wenn diese durch geeignete Maßnahmen kompensiert wer-

den können. Die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte, die als 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt 

in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, werden in den Umweltbericht integriert; auf die 

dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen.  

Die Regelungen zum erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich werden zum Entwurf des Bebau-

ungsplanes erarbeitet und in der Planung berücksichtigt. 

 

5.3 Artenschutzrechtliche Prüfung und Vorgaben 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planung im Bereich der bislang noch nicht 

städtebaulich entwickelten und erschlossenen Flächen innerhalb des Plangebietes erfolgte auf der 

Grundlage des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“. Die Ergebnisse werden in 

einem eigenständigen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zusammengefasst. Hierzu wurden zunächst 

die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen festgelegt. Da-

raufhin wurden die artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen im Untersuchungsgebiet mit einer po-

tenziellen Betroffenheit zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht. Auf Grundlage 

der vorgenommenen Abschichtung wurden im Jahr 2023 faunistische Untersuchung der Tagfalter im 

Gebiet durchgeführt. Die artenschutzrechtliche Bewertung weiterer potenziell vorkommender Arten er-

folgt als Potenzialanalyse auf der Grundlage der im Gebiet vorhandenen Habitatstrukturen. Der Arten-

schutzrechtliche Fachbeitrag ist der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

Insgesamt sind die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Tierwelt im Eingriffsgebiet demnach 

als mäßig zu bewerten. Um artenschutzrechtliche Verbote gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sicher auszuschließen, ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten, um den Eintritt von arten-

schutzrechtlichen Konflikten hinsichtlich potenzieller Bruthabitate von Wiesenbrütern zu verhindern. Die 

Wiesenflächen stellen potenzielle Nahrungshabitate für Vögel dar und die an das Plangebiet anschlie-

ßenden linearen Gehölzstrukturen werden vermutlich von Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt. Eine 

Betroffenheit von essenziellem Jagdlebensraum oder Nahrungshabitaten ist jedoch nicht zu erkennen, 

da im Umfeld ausreichend vergleichbare Strukturen vorhanden sind. Zudem stellt die im Eingriffsgebiet 

befindliche Hütte für Vögel und Säugetiere eine geeignete Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dar. Ihr 

Rückbau ist daher schonend zu vollziehen. Wegfallende potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

sind durch die Installation von Nistkästen zu kompensieren. Auch das Waldameisennest im Norden des 

Eingriffsgebiets muss fachgerecht an einen geeigneten Standort umgesetzt werden. Ferner sind vor 

Baubeginn eventuell vereinzelt im Baufeld befindliche Zauneidechsen zu vergrämen. Im Anschluss ist 

ein Reptilienzaun zu errichten und die Fläche ist vor Baufeldräumung durch eine Umweltbaubegleitung 

zu kontrollieren. 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichtigung der formulierten 

Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung des Vorkommens 

einer besonders oder streng geschützten europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 

Abs. 5 BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktionalität im räumlichen Zusammen-

hang werden für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. Es besteht für keine nachgewiesene 

oder potenziell zu erwartende Art ein Ausnahmeerfordernis. 
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6. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwasserbeseitigung 

und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt. 

 

6.1 Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder in 

einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet.  

 

6.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung  

Im Plangebiet entsteht im Rahmen der vorgesehenen städtebaulichen Entwicklung und Erschließung 

bislang unbebauter Flächen in entsprechendem Umfang ein zusätzlicher Wasserbedarf. 

 

Deckungsnachweis  

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt durch Anschluss an das bestehende Versor-

gungsnetz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Wasserbedarf im Plangebiet 

gedeckt und die ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt werden kann.  

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung (Leitungen und Hausanschlüsse) sind bereits Bestand 

oder werden innerhalb des Plangebietes mit dem erforderlichen Leitungsquerschnitt neu verlegt. 

 

Schutz des Grundwassers 

Eine qualitative oder quantitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die im Rahmen der Bau-

leitplanung zulässigen Maßnahmen ist grundsätzlich nicht zu erwarten. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines festgesetzten oder geplanten Wasser- oder Heilquel-

lenschutzgebietes. 

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine zweckentsprechende Bebauung sowie gewerbliche und gemischte 

Nutzung und somit auch eine entsprechende Versiegelung innerhalb des Plangebietes, die jedoch über 

die festgesetzte Grundflächenzahl begrenzt wird. Der Bebauungsplan enthält zudem Festsetzungen, 

die dazu beitragen, die Versiegelung von zu befestigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Vor-

schrift zur wasserdurchlässigen Befestigung von oberirdischen Pkw-Stellplätzen bei Neuerrichtung, 

dem Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung 

sowie durch die Vorgaben zur grünordnerischen Gestaltung und Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie zur Verhinderung von reinen Schotterflächen im Bereich der Au-

ßenanlagen.  
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Insofern werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen vorgegeben, die auch der 

Verringerung der Grundwasserneubildung entgegenwirken. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von 

oberirdischen Pkw-Stellplätzen bei Neuerrichtung und dem Ausschluss von wasserdichten oder nicht 

durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung wird sichergestellt, dass das auf diesen Flä-

chen anfallende Niederschlagswasser grundsätzlich versickern kann. Bei der Auswahl der geeigneten 

Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen auch der Schutz des Grund-

wassers zu beachten.  

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes  

Das Plangebiet befindet sich nicht im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes. 

 

Bemessungsgrundwasserstände  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Ein dauerhaftes Aufstauen, Absenken oder Umleiten von Grundwasser ist im Zuge der Umsetzung der 

Planung grundsätzlich nicht zu erwarten. 

 

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

6.3 Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen 

Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen 

Das Plangebiet umfasst den offen geführten Verlauf des Manggrabens, der als Gewässer 3. Ordnung 

klassifiziert (Gewässerkennziffer 4264116) und nicht als Gewässer von wasserwirtschaftlich unterge-

ordneter Bedeutung eingestuft ist. Darüber hinaus befinden sich im Plangebiet keine oberirdischen Ge-

wässer. 

Gemäß § 38 WHG und § 23 HWG ist im gesetzlichen Gewässerrandstreifen das Entfernen von stand-

ortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen 

und Sträuchern, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die nicht nur zeitweise Ablagerung 

von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden kön-

nen, verboten. Ferner wird darauf hingewiesen, dass das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche im 

Gewässerrandstreifen einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf. 
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Sicherung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen 

Gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 4 HWG ist im Gewässerrandstreifen die Ausweisung von Baugebieten durch 

Bauleitpläne oder sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch verboten. Unter den Begriff der „Bau-

gebiete“ fallen materiell-rechtlich jedoch zunächst nur die in der Baunutzungsverordnung bezeichneten 

Baugebiete, während demgegenüber auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung anderweitige Flä-

chenfestsetzungen auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 BauGB durch das Gesetz grundsätzlich nicht 

erfasst werden. Hierbei ergibt sich als Einschränkung allerdings die Vereinbarkeit einer entsprechenden 

Festsetzung mit den einschlägigen wasserrechtlichen Geboten und Verboten für den gesetzlichen Ge-

wässerrandstreifen sowie das Erfordernis, dass durch die Festsetzungen keine allgemeine Zulässigkeit 

einer entsprechenden baulichen Nutzung begründet wird, während auch die formal-rechtlichen Vorga-

ben etwa im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen unberührt bleiben. 

Vorliegend setzt der Bebauungsplan im Bereich des gesetzlichen Gewässerrandstreifens des auch 

künftig unveränderten Verlaufs des bestehenden Gewässergrabens im Osten des Plangebietes explizit 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit dem Entwicklungsziel „Gewässerrandstreifen“ in Verbindung mit 

ergänzenden textlichen Festsetzungen fest, deren Regelungsgehalt die einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen aufgreift. Die Breite des Gewässerrandstreifens im nördlichen Verlauf des Manggrabens 

folgt dabei den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 22 „Im oberen Grund“ von 2007, der Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Zweck-

bestimmung „Gewässerrenaturierung“ entlang des Manggrabens mit einer Breite von 7 m festsetzt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden demnach die wasserrechtlichen Vorgaben nach 

Maßgabe der städtebaulichen Erforderlichkeit i.S.d. § 1 Abs. 3 BauGB im Bereich des Plangebietes 

konkretisiert. Mithin entspricht es dem positiven städtebaulichen Ziel der vorliegenden Planung, auch 

für den Bereich des gesetzlichen Gewässerrandstreifens eine positive planerische Aussage zu treffen 

und rechtsverbindliche Festsetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu treffen. 

 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer  

Im Zuge der vorliegenden Planung ist eine Beeinträchtigung der Ziele wasserwirtschaftlicher Pläne im 

Kontext der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht zu erwarten. 

 

6.4 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 

Die Betrachtung und Darlegung der geplanten Abwasserbeseitigung ist Gegenstand der weiteren Er-

schließungsplanung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Erschließung als 

gesichert i.S.d. § 30 Abs. 1 BauGB angesehen werden kann. 

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch einen Anschluss an das zentrale Kanalisationsnetz, sodass an-

fallendes Schmutzwasser in der öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann. Darüber hinaus sind die 

gesetzlichen Vorgaben des § 55 WHG in Verbindung mit § 37 Hessisches Wassergesetz (HWG) zur 

Verwertung von Niederschlagswasser zu berücksichtigen. Niederschlagswasser soll gemäß § 55 Abs. 2 

WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 

öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
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Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die bestehenden Abwasseranlagen im Ge-

meindegebiet ausreichend bemessen sind und keine Neubauten, Erweiterungen und Ergänzungen der 

Abwasseranlagen erforderlich und bis zur Nutzung des Baugebietes oder zu einem späteren Zeitpunkt 

fertigzustellen sind. 

 

Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die Verwertung von Niederschlagswasser kann in geeigneten Fällen, beispielsweise durch den 

Bau einer Zisterne für die Bewässerung der Außenanlagen oder die Brauchwassernutzung, der Ver-

brauch von sauberem Trinkwasser und zugleich die Abwassermenge verringert werden. 

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Diesbezüglich wird auf die gesetzliche Vorgabe des § 55 Abs. 2 WHG verwiesen, nach der Nieder-

schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung 

mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

 

Kosten und Zeitplan 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Bauleitplanung im Bereich des 

Plangebietes keine maßgeblichen Kosten für gegebenenfalls notwendige Folgemaßnahmen für eine 

ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, wie z.B. für die Erweiterung einer Kläranlage oder für den Bau 

von Rückhalteanlagen an anderer Stelle im Gemeindegebiet, entstehen. 

 

6.5 Abflussregelung 

Abflussregelung und Vorflutverhältnisse 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planung ein durch die zulässige 

Bebauung gegebenenfalls bedingter höherer Abfluss bei Niederschlag schadlos abgeleitet werden 

kann. 

 

Hochwasserschutz und erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen 

Im Zuge der vorliegenden Planung besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu be-

festigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befesti-

gung von Pkw-Stellplätzen bei Neuerrichtung und zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht durch-

wurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung sowie durch die Vorgaben zur Anpflanzung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Weiterführend kann auf die einschlägigen Bestimmun-

gen der Hessischen Bauordnung und hier insbesondere auf § 8 Abs. 1 HBO verwiesen werden. 
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Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten 

Auf mögliche Einschränkungen und Verbote etwa im Zusammenhang mit der Versickerung von anfal-

lendem Niederschlagswasser bei einer gewerblichen Nutzung auf dem Baugrundstück wird hingewie-

sen. Grundsätzlich sind die Abflüsse von Dach-, Pkw-Parkierungs- und Straßenflächen nach den Vor-

gaben der naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung zu behandeln. 

 

 

7. Altlastenverdächtige Flächen und Baugrund 

Altlasten und Bodenbelastungen 

Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen, altlastverdächtige Flächen, Altlasten und Flächen mit 

sonstigen schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht bekannt. Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen oder sons-

tige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen 

kann, sind umgehend die zuständigen Behörden zu informieren. 

 

Baugrund 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine weiteren Informationen vor. 

 

 

8. Kampfmittel 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine weiteren Informationen vor. 

 

 

9. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne 

des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-

gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfind-

liche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.  

Mit der geplanten Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. der Festsetzung eines Gewerbegebie-

tes und eines Mischgebietes im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen gewerblichen und ge-

mischten Nutzungen, Freiflächen und Verkehrsanlagen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des 

§ 50 BImSchG entsprochen werden. Störfallbetriebe i.S.d. sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren 

Umfeld des Plangebietes nicht bekannt. 
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10. Denkmalschutz 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hes-

sen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund 

und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 

erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 

HDSchG). 

 

 

11. Erneuerbare Energien und Energieeinsparung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen, während den 

Gemeinden bereits 2004 die Möglichkeit eingeräumt wurde, mit dem Abschluss von städtebaulichen 

Verträgen auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen si-

cherzustellen. Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei 

der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I S.1509) wurde das Baugesetzbuch zudem 

unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz 

und der Energieeinsparung geändert und ergänzt. Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrecht-

lichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Errichtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Ener-

gien verwiesen werden, die bei der Bauplanung und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. 

Insofern werden hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der Energieeinsparung 

keine weitergehenden Vorgaben in den Bebauungsplan aufgenommen und insbesondere auf das Ge-

setz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeu-

gung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin enthaltenen Vorgaben für einen mög-

lichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneu-

erbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb hingewiesen. 

 

 

12. Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich.  
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13. Flächenbilanz 

Um die künftige Nutzungsaufteilung zu dokumentieren und bewerten zu können, wird für das Plangebiet 

eine Flächenbilanz aufgestellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 109.039 m² 

Mischgebiet 38.451 m² 

Gewerbegebiet  

davon: Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen 

43.143 m² 

750 m² 

Straßenverkehrsflächen 

davon: Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen 

20.065 m² 

286 m² 

Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung  

„Wirtschaftsweg“ 

davon: Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen 

819 m² 

 

83 m² 

Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung  

„Öffentliche Parkfläche“ 

972 m² 

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen mit der 

Zweckbestimmung „Elektrizität“ 

30 m² 

Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung  

„Verkehrsbegleitgrün“ 

399 m² 

Wasserflächen (Manggraben) 479 m² 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

mit dem Entwicklungsziel „Gewässerrandstreifen“ 

4.681 m² 

 

 

14. Anlagen und Gutachten 

• Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand: 11.01.2024 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Ingenieurbüro für Umweltplanung Dr. Theresa Rühl, Stand: 

14.09.2023 
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